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Bekanntmachung  

über die Umbenennung des Platzes vor dem EK3 

 

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in der Sitzung am 29. Juni 2021 beschlossen den Platz vor dem 

Einkaufszentrum EK3 in Anlehnung an dem historischen Kontext wie folgt zu benennen (s. Anlage): 

 

 „Montplanet-Platz“ 

 

Ein Plan, aus dem die Lage des Platzes ersichtlich ist, kann im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort, 

Hauptamt – Stabstelle Geoinformation, Zimmer 221a, während der Dienstzeit eingesehen werden. 

 

 

 

Kamp-Lintfort, 8. Juli 2021 

 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 

Bürgermeister 
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© Kreis Wesel, Katasteramt 

Montplanet-Platz 

Anlage 
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Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 
 
 
„Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3201071887 und 3201071937 der Spar-
kasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung 

der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

 

Duisburg, den 28. Juni 2021 

 

 
Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3203061019 und 4200533000 (alt: 
100533009) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 
werden.  

Der Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung 

der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

 

Duisburg, den 30. Juni 2021 
 
 
 
 
 

Sparkasse Duisburg 

Der Vorstand“ 
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